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Ein Jall von Zwangsvorſtellungen pro foro .

Landwirth L. T. von M. iſt von der Gendarmerie denuncirt ,
daß er ſeit mehreren Jahren unſittliche Handlungen mit Männern

verübe . Vom letzten Frühjahre werden 4 und von den früheren

Jahren , bis —. Jahre 1865 zurückgehend , weitere 9 Fälle ge⸗
meldet , wo L. T. die Gefſchlechtstheile junger Burſchen und Männer

betaſtete . In der Gen Warmertemeldüng uiſt auch ein zwar zweifel⸗
hafter Fall von vollendeter Päderaſtie enthalten , der aber de

Verjährung wegen außer Verfolgung blieb . “) Wegen der dem

L. T. zur Laft gelegten Handlungen wurde derf ſelbe unter An⸗

klage des öffentlichen Aergerniſſes durch unzüchtige Handlungen

geſte8 und vor das Schöffeugerichtr verwieſen .
Da die Vertheidigung vor dem Termine geltend machte , daß

der Angeklagte Spuren von Geiſtesſtörung zeige , ſo wurde der

Euterzeichnete mit der Unterſuchur ig und Begutachtung des An⸗

geſchuldigten beauftragt .
Ueber das Vorleben des L. T. konnte ich 5 eben, daß er im

Jahre 1833 Jeboren iſt und nunmehr im 50. Lebensjahr ſteht .
Er hat 3 eſtern , von denen nur eine geiſtig geſund iſt ,

woöhrend
die Aderd beiden im Kopfe nicht recht ſind . Die eine

dieſer letzteren iſt zwar verheirathet, lebt aber von ihrem Manne

getrennt , weil ſie in Follge von angeborener Geiſtesſchwäche dem

Hausweſen nicht vorſtehen kaun; die andere iſt eine blödſinnige

Idiotin und war Gegenſtand einer eingehenden Unterſuchung ,
weil ſie geſchwängert wurde . Von den Eltern lebt nur 15 der

Vater , der in Folge von Herz - und Nierenleiden ſehr gebrechlich
2
Tr ftrag erhielt , genau nachzuforſchen ,

Berſuch der Päderaſtie oder als
aatsanwaltſchaft im öffentlichen

htung lenkte und ſtark inquirirte ,

158 n die Gendarmerie den 2

ob die Fäll⸗ welche gemeldet wur

ſolche ſich egeben, und trotz dem
Termine das 95ergab ſich nichts ?D
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iſt . Die Mutter ſtarb vor 3 Jahren ; ſie war mehrere Jahre
vor ihrem Tode geiſtesgeſtört und litt der Schilderung nach an

Verfolgungswahn und Gehörshe 2
wandte vom Vater ſei geiſtesgeſtört geweſen ; ſie habe Anfälle
von zornmüthiger Erregung durchgemacht und dann grundlos
und meiſtens Nachts aufs Vieh hineingeſchlagen . ( Epilepſie ?)

Der Angeklagte ſelbſt war als Kind mehrmals krank und ſoll
bei leichten Fieberregungen Gichter gehabt haben . Mit 12 Jahren
machte er eine Gehirnentzündung durch. In der Schule lernte

er gut und kam richtig vorwärts . Er widmete ſich ſpäter der

Landwirthſchaft , verheirathete ſich mit 30 Jahren und iſt Vater
von 3 geſunden Kindern . Er arbeitet fleißig und geordnet und

ſteht in guten Vermögensverhältniſſen . In ſeinem Charakter ſoll
er ſtets etwas hochtrabend geweſen ſein und ſich für beſſer und

geſcheiter als Andere gehalten haben .
Die Unterſuchung des Angeklagten ergibt einen normalen

Körper , normale Schädelbildung und normale Geſchlechtstheile .
Als einziges Zeichen der Degeneration verdient angeführt zu
werden , daß bei normaler Beſchaffenheit das rechte Ohr um
1 em größer als das linke iſt .

Im Denken beſteht Klarheit und es gibt der Angeklagte prompte
und bezeichnende Antworten ; doch erweist ſich der intellectuelle

Horizont etwas enge und ſteht unter dem allgemeinen Durch —
ſchnitt . In gemüthlicher Beziehung herrſcht zur Zeit der Unter⸗

ſuchung ſtumpfe Reſignation vor .
Der Geſchlechtstrieb ſtellte ſich erſt ſpät — anfangs der zwan⸗

ziger Jahre — ein und war ſtets abgeſchwächt ; immerhin trat
mit der normalen Verrichtung normale Befriedigung ein . Die

ihm zur Laſt gelegten Handlungen gibt der Angeklagte rückhalts⸗
los zu , nur ſtellt er die vollendete Päderaſtie in Abrede , indem

ſeine ſtrafbaren Handlungen nur zeitweiſe und von geringer ge—
ſchlechtlicher Erregung begleitet waren . Onanie wird beſtimmt in
Abrede geſtellt . Ueber die Handlung ſelbſt gibt er folgende
Schilderung :

Anfangs der zwanziger Jahre überkam ihn ohne allen Grund
der Gedanke , die Geſchlechtstheile eines Mannes zu berühren .
Dieſer Gedanke ſei ihm ganz plötzlich in den Sinn gekommen
und behauptete ſich da feſt . Trotzdem er das Ungehörige und
Schlechte der Vorſtellung einſah und dagegen ankämpfte , ſo kam
ſie immer und immer wieder ins Bewußtſein . Nach einigen
Jahren blieb es nicht mehr bei dem Gedanken , ſondern es ge⸗
ſellte ſich zeitweiſe ein ſtarker Drang zur That hinzu , der mit⸗
unter mit großer Angſt und innerer Unruhe einherging , bis die

That erfolgt war . Im Kampfe gegen dieſen Drang zur That
war er oft ſiegreich , oft aber ſteigerte derſelbe die Unruhe und
Angſt aufs Höchſte . Schon beim Betaſten eines Mannes am
übrigen Körper ließ zeitweiſe die Angſt und die Unruhe nach

) hallucinationen . Auch eine Ver⸗
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und der Drang verminderte ſich; ja ſchon die Abweiſung bei

verſuchter That hatte dann ein Nachlaſſen des Dranges zur

Folge .
Bei dieſem Drang zur That und bei der That ſelbſt war eine

geſchlechtliche Erregung gar nicht oder nur in geringem Grade

vorhanden .
Dieſe Vorſtellungen mit dem zeitweiſen Drange zur That

treten mehr weniger nächtlich in beinahe alljährlichen Anfällen
ein, welche von April bis Juli dauern und dann meiſtens von

einem Ekel vor Vorſtelung und
T

gefolgt ſind. Das Be⸗

trübende und Schreckliche dieſer Vorſtellung ſieht der Angeklagte
ein, doch als noch ſchrecklicher ldert er den Kampf gegen den

Impuls zur That ; er kämpfe jeweils heiß gegen letzteren , doch
ſei er demſelben ſchon öfters unterlegen .

In dem Gutachten wird ausgeſprochen , daß der Angeklagte
aus 85 Familie ſtammt , wo Geiſteskrankheiten bei den Vor⸗

fahren vorgekommen ſind , und daß er väterlicher - wie mütter⸗

licherſeits erblich belaſtet iſt . Unter ſolch erblicher Belaſtung
kommt es zur geiſtigen Degeneration ( ſiehe zwei Schweſtern des

Abeklagten), welche in verſchiedenen Formen ſich äußern kann .

Unter den erfahrungsgemäßen Foormen der geiſtigen Degeneration
gibt es eine Ver rrücktheit durch Zwangsvorſtellungen und Zwangs⸗
impulſe , berl Vorſtellungen immer und wieder aus dem

unbewußten Seelenleben und vollkommen der Willkür entzogen
us Bewuß tſein 38 und dauernd vom letzteren als krankhaft

erkannt werden . Der Inhalt dieſer iſt ſo mannig⸗
fach wie der des Denkens ſell riſt bald harmlos , bald obſcön

unzüchtig und verbrecherif ſolche Zwangsgedanken mit

einem Antriebe zu Zwangshandli ugen verb ſo ſind ſie von

Affectzuſtänden der geiſtigen Unruhe und Angſt begleitet , welche
ſich beim Ankämpfenunwiderſtehlich zum Hank

dagegen zu unerträglicher Höhe ſteic Die geſchilderte Krank⸗

heit pflegt unter anfallsartigen V immerungen und unter

mehr minder bedeutenden Nachläſſen zu verlaufen . Die Intelligenz
kann auch bei vieljqähriger Krankheitsdauer leidlich erhalten
bleiben .

Es wird nun in dem Gutachten des Weiteren gezeigt, daß ſich
der Geiſteszuſtand des

2
gten ohne Zwang in vorſtehendes

Krankheitsbild einfügen ur Zeit der Pubertät ſtellen ſich
bei dem Angeklagten ohne Affect⸗ oder körperlichen Erregungs⸗

zuſtand Zwangsvorſtellungen männliche Genitalien zu be⸗

rühren . Nach einigen Jahren ver elt ſich
die Zwangsvor⸗

ſtellungen mit Zwangsimpulſen , welche durch den Affectzuſtand
der inneren Unruhe und Angſt eine geiſtige Spannung erzeugen ,

welche unabweislich zum Handeln treibt . In dieſem geiſtigen

Spannungszuſtand erfolgt als erlöſende That die dem Ange⸗

klagten zur Laſt gelegte Handlung . Hi erbeiFiſt eine geſchlechtliche
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Erregung entweder gar nicht oder nur in geringem Grade vor⸗
handen . Es vollzieht ſich alſo die in Frage ſtehende Handlung
nicht auf Grund einer ſexuellen Erregung , ſondern ſie

iſt der
Ausdruck eines krankhaften Affectzuſtandes und es müſſen daher
die die Anklage bildenden Handlungen nicht im Sinne einer ver⸗
ſuchten wideruatürlichen Unzucht, ſondern als Zwangsvorſtellungen
und Zwangshandlungen aufgefaßt werden .

Zur Beurtheilung der rechtlichen Verantwortung des Ange⸗
klagten übergehend führt das Gutachten aus , daß es ein Er⸗
fahrungsſatz ſei, “) daß bei einfachen Zwangsvorſtellungen ohne
gemüthliche Emotion das Individuum trotz der Hemmung im
Vorſtellungsablauf , die die Zwangsvorſtellungen erzeugen , im

Stande gut und geordnet ſich zu benehmen und zu handeln
und deßhalb nicht als geiſteskrank zu betrachten iſt . Sobald aber
im Gefolge von Zwangsvorſtellungen Zwangsimpulſe auftreten ,
ſo muß das eine Quelle von Angſtempfindung werden , zumal
wenn der Inhalt der Vorſtellung verbrecheriſcher oder unzüchtiger
Natur iſt . Es müſſen dann zunächſt die Gefühle der inneren
Unruhe und Erregung folgen , welche ſich zur Seelenangſt ſteigern .
Dieſer Angſtzuſtand dauert ſo lange , bis an Stelle der Zwangs⸗
vorſtellung die Zwangshandlung getreten iſt . Erſt jetzt erlangt
das Judividuum ſeine geiſtige Ruhe und Freiheit wieder . Es
geht hieraus hervor , daß Individuen mit Zwangsgedanken zur

ſünd
der Zwangsimpulſe geiſtig kranke und unfreie Menſchen

in

Betrachtet man die Handlungen des Angeklagten im Lichte
obiger Erfahrungsſätze , ſo ſehen wir einen Kranken , der heiß
gegen die Zwangsimpulſe ſeiner unzüchtigen Zwangsvorſtellungen
kämpft . Die innere Angſt und ſeeliſche Unruhe ſteigern ſich aber
zu ſolcher Höhe geiſtiger Spannung , daß naturnothwendig die
Handlung als erlöſende That erfolgen muf

Es muß demnach bei dem Angeklagten z
Handlungen ein ſolcher Grad kra khaf
thätigkeit angenommen werden , daß ſei
als ausgeſchloſſen zu betrachten iſt . —

Dem Gerichte fiel es offenbar ſchwer , bei der erhaltenen In⸗
telligenz des Angeklagten den begutachteten vollſtändigen Mangel
an freier Willensbeſtimmung zur Zeit der Handlungen anzu —
nehmen und es verurtheilte denſelben unter Annahme mildernder
Umſtände zu einer geringen Geldſtrafe . Appellation fand nicht
ſtatt .

Vorſtehender Fall von
einiges Intereſſe . B

8

f

2

1Zwangsvorſtellungen bietet auch kliniſch
45 ſind ſolche krankhafte Zuſtände

nicht ſelten und gewiß hat ſchon mancher Arzt ſie in ſeiner*

Siehs Wille : Zur Lehre von Zwangsvorſtellungen . Archiv für Pöych⸗iatrie Band XII . Heft 1
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Sprechſtunde gefunden . Ich erinuere mich aus meiner Praxis
zweier weiterer Fälle . Ein Landr wirth zog mich insVertr

1.daß, wenn er auf dem Fel e neben einer zweiten Perſon mit d
Haue arbeite , er von der VVorſtellung gequält werde , die 50
ſeinem Mitarbeiter auf den Schädel zu ſchlagen und daß El beé⸗
ſtänd ig in Angſt ſ ei, es einmal zu thun . Der Kranke , 9025 pſycho⸗pathif ch nicht belaſtet iſt, litt an chroniſcher Tuberculoſe. Der
andere 15 5 rifft ein Dienſtmädchen , das ſchon mehrere hyſte⸗
riſche 2Attaquen durchgemacht hat . Dasf ſelbe leidet 9 . 5 der
Zwangsvorſtellung, um jemanden vor Undlüc. zu bewahren, zu

fachen
—

Hergottſakerment zu ſagen — Dieſe Iweng
ellung und Zwangshandlung koimmt häufiger zur Zeit der8
ri A1

und iſt meiſtens von einer
henen

are e hörsempfindung
— Brauſen — begleitet reſp eingeleitet . Erbliche Belaſtung wird
hier in Abrede geſtellt , doch Jol eine entferntere Verwandte an
weheartigen AInfällen leiden .

Um zu dem
eingang s beſchriebenen Falle zurückzukehren , ſehen

5 einen Kranken , der 3155 30 Jabre an Zwangsvor⸗
ſtellungen leidet , ohne an ſeiner Intelligenz Einbuße zu erleiden .
Es rei ht ſich ſomit der Fall jenen — Kelp und Berger *) be⸗
obachteten an , welche nach 20⸗ reſp . 38jähriger Dauer des Leidens

noch abſolute Integrität der Zutelligenz aufwieſen . Von Intereſſe
iſt weiter der Umſtand , daß bei unſerem Falle die Zwangsvor —
ſtellungen in alljährlichen Anfälle en regelmäßig kommen und je⸗
weils von April bis gegen Juli dauern . Hiebei iſt jedoch der
emoſive Gemüt 953 uſtand ſehr verſchieden in ſeiner Intenſität , in⸗
dem bald der Impuls zum Handeln und die 655

it verbunden
ängſtliche Erregung nicht hochgradig iſt und nicht zur ſoge

enannten
Kriſe führt , bald der mit hochgradiger 115nüüblicher Unruhe
und Seelenangſt verknüpft iſt und dann zum Han deln reſp . zur
Kriſe treibt . Daß nach den jährlichen Anfälle n ein Ekel vor

Vorſte llung und That ſich einſtellt , iſt ein Umſtand, der unſerem
Falle beſonderes Intereſſe 1 und den ich noch in keiner

8

3

Beginn der Swerneoeſtelungen anlangt, ſo fälltelbe mit der Pube ertäd mmen und es will unſer Kranke
zu dieſer Zeit weder gemüthl 0 noch ſexuell erregt geweſen ſein .
Er liefert in dieſer Beziehung weiteres Beweismaterial , daß bei
erblich ſtark pſychopathiſch belaſteten Naturen gewiſſe phyſio⸗
logiſche Lebensphafſen — hier die Pubertät — 7 um das
Leiden ohne 2 ffectſturm zu Stande zu bringen . Bezüglich der
geſchl lechtlichen Erregung des Kranken , die bei ſeinen Kriſen zeit⸗
weiſe auftritt , könnte es zweifelhaft ſein , ob dief elbe durch den
concreten der Zwangsvorſtellung ausgelöst wird oder im

ILehrbuch der Pſychiatrie . 2. Auflage . Band 1he v. Kraff
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Allgemeinen eine Theilerſcheinung der körperlichen und gemüth⸗

lichen Aufregung iſt . Ich möchte für letztere Auslegung eintreten ,

da ja die Zwangsvorſtellung mit ihrem geſchlechtlichen Inhalte

oft ins Bewußtſein des Kranken tritt , ohne eine ſexuelle Erregung

zu erzeugen , und da ferner viele Beobachtungen vorliegen , daß

Zwangsvorſtellungen von ganz harmloſem Inhalte bei Männern

don ſexueller Erregung begleitet ſind , wenn ſie zur Kriſe führen .

Es iſt dies ein ſchon früher angeführtes Moment für die foren⸗

ſiſche Beurtheilung , daß die unſerem Kranken zur Laſt gelegten

unſittlichen Handlungen nicht als ſolche , ſondern als Zwangs —

handlungen aufzufaſſen ſind .
Indem ich vorſtehenden Fall den geehrten Fachgenoſſen mit⸗

theile , möchte ich einen beſcheidenen Beitrag zur Kenntniß der

Zwangsvorſtellungen pro foro liefern , zumal die Caſuiſtik in

dieſer Beziehung ſehr klein iſt und der Fall ſomit einiges Inter⸗

eſſe bieten möchte .
Schopfheim , 22 . November 1883 .

Dr . Brunner .

Landesherrliche Verordnung .

Die Ausſchüſſe der Aerzte , Thierärzte und der

Apotheker betr .

( Geſ. ⸗ u. Ver . ⸗Bl. 1883 Nr. XXVI . )

Friedrich , von Gottes Gnaden Großherzog von Vaden ,

Herzog von Zähringen .

Auf Antrag Unſeres Miniſteriums des Innern und nach

Anhörung Unſeres Staatsminiſteriums haben Wir beſchloſſen
und verordnen , wie folgt :

§. 1. Der Ausſchuß der Aerzte kann unter dem Vorſitze eines

von dem Miniſterium des Inuern hierzu beſtimmten höheren

Verwaltungsbeamten als Disciplinarkammer der Aerzte in Fällen
des §. 53 der Gewerbeordnung die Zurücknahme der ärztlichen

Approbation beſchließen , ſowie gegen Aerzte , welche die Pflichten
ihres Berufes verletzen oder durch ihr Verhalten der Achtung ,
die ihr Beruf erfordert , ſich unwürdig zeigen , auf Erinnerung ,

Verweis , Geldſtrafe bis zu 200 Mark , Entziehung des Wahl⸗

rechts bei den Ausſchußwahlen erkennen .

§. 2. Die gleichen Befugniſſe ſtehen unter den gleichen Vor⸗

sſetzungen gegen Thierärzte dem Ausſchuſſe der Thierärzte als

linarkammer Thierärzte , ſowie gegen Apotheker dem

Ausſchuſſe der Apotheker als Disciplinarkammer der Apotheker zu.

8 . 3. Das Verfahren richtet ſich nach den Beſtimmungen über

das Verfahren der Bezirksräthe in Verwaltungsſachen , ſowie in
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den Fällen des § 53 der Gewerbeordnung nach den §§. 20 und
21 dieſes Geſetzes .

Der Rekurs geht an das Miniſterium des Innern .
Erkannte Geldſtrafen kann das Miniſterium des Innern einer

Unterſtützungskaſſe für Aerzte , Thierärzte oder Apotheker zuwenden .
Gegeben zu Karlsruhe , den 6. Dezember 1883 .

Friedrich .

Auf Seiner Königlichen Hoheit höchſten Befehl :
Dr . Kühn .

Turban .

Verordnungen .

Die Berufspflichten der Aerzte betr .

( Geſ. ⸗ u. Verord. Bl. 1883 Nr. XXVI . )

Mit Bezug auf §. 134 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs wird ver —
ordnet , was folgt :

Die Aerzte ſind verpflichtet :
1. ſobald ſie ſich an einem Orte zum Zwecke der Ausübung

der Heilkunde niederlaſſen , hiervon der Ortspolizeibehörde
ſowie dem Bezirksarzte , dieſem unter Vorlage der Appro⸗
bationsurkunde , Anzeige zu erſtatten ;

2. wenn ſie die Ausübung der Heilkunde einſtellen , oder ihre
Niederlaſſung an einen andern Ort verlegen , hiervon den

Bezirksarzt des bisherigen Wohnortes in Kenntniß zu ſetzen ;
3. nach Maßgabe der Verordnungen des Miniſteriums des

Innern der Polizeibehörde oder dem Bezirksarzte Anzeige
über das Auftreten anſteckender und epidemiſcher Krank⸗

heiten zu erſtatten , und die für die Medizinalſtatiſtik erfor⸗
derlichen Angaben zu machen ;

4. der Ortspolizeibehörde die ihnen bei Ausübung ihres Berufes
bekannt werdenden gewaltſamen Todesfälle , lebensgefährliche
Körperverletzungen , Vergiftungen , Verbrechen und Vergehen
wider das Leben mitzutheilen ;

5. über die Behandlung eines Verletzten , deſſen Verwundung
der Gegenſtand einer gerichtlichen Unterſuchung bildet , nach
Vorſchrift der Dienſtweiſung für Gerichtsärzte vom 4. Januar
1883 §§. 47 , 48 das Tagebuch zu führen und dem erſten

Gerichtsarzte vorzulegen , ſowie dieſen von eintretenden ge⸗
fährlichen Verſchlimmerungen zu benachrichtigen ;

6. auf Verlangen der Behörden gegen Bezug der geordneten

—

Ds e



Gebühren bei den Aufgaben der öffentlichen Geſundheits —
pflege mitzuwirken ;

7. des Dispenſireus von Arzneimitteln abgeſehen von dringen —
den Fällen oder beſonderer ſtaatlicher Erlaubniß , ſich zu
enthalten .

Rarlsruhe , den 11. Dezember 1883 .

Großherzogliches Miniſterium des Innern .
Turban .

Die Gebühren für amtliche Verrichtungen der
Sanitätsbeamten betr .

( Geſ. ⸗ u. Ver . ⸗Bl. 1883 Nr. XXVI . )

Mit Höchſter Ermächtigung aus Großherzoglichem Staats —
miniſterium vom 6. d. Mts . wird verordnet wie folgt :

Aerzte erhalten für Verrichtungen im Dienſte der Verwaltungeine nach dem Zeitaufwand und nach §. 5 Abſatz 1 Ziffer 3 und
§ . 6 der Verordnung vom 23 . Dezember 1874 in gleicher Weiſe
wie die Diät zu berechnende Gebühr , ſofern ſie nicht eine ſolche
in höherem Betrage gemäß §. 2 der genannten Verordnung an⸗
zuſprechen haben . Bezüglich der Gebühren für die Impfung behält
es bei §. 15 der Verordnung vom 23 . Dezember 1874 ſein Be⸗
wenden .

Karlsruhe , den 12. Dezember 1883 .

Großherzogliches Miniſterium des Innern .
Turban .

Arzt⸗Stelle .
Die Arztſtelle für hieſige Stadt iſt in Erledigung gekommen . Das Wartgeld

mit Verbindlichkeit unentgeldlicher Behandlung der Armen beträgt jährlich860 Mark .

Luſttragende praktiſche Aerzte wollen ſich binnen 8 Tagen an unterzeichnete
Stelle wenden .

Herbolzheim , 5. December 1883.

Gemeinderath .
151 Biehler .

R 6 Den Herren Impfärzten empfehlen wirImpf⸗Impreſſen . unſer Lager aller zum Impfgeſchäfte
nöthigen Impreſſen (roth , grün und weiß ) , welche wir nunmehr ſämmtlich auf
gut ſatinirtes Papier gedruckt , umgehend liefern .

Karlsruhe . Malſch & Vogel, Verlagsbuchhandlung.

Karlsruhe . Unter Redaction von Dr. Ucumann . Druck und Verlag
von Malſch & Vogel

amstn
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